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Flächenbeitragswertes in Summe für das Land und damit auch die Planungsregion Nord-

osthessen gegenüber dem Bund erklärt hat. 

Die Regionalplanung erhebt keine Bedenken gegen die beabsichtigte Planung, gibt je-

doch folgende Hinweise für die weiteren Planungsschritte: 

Die Inanspruchnahme von Wald und damit formal eines Vorranggebiets für Forstwirt-

schaft stellt keinen Zielverstoß gegen die regionalplanerische Festlegung dar, sondern 

steht im Einklang mit der Vorgehensweise bei der Aufstellung des TRP sowie den Vor-

gaben und Regelungen des ressortübergreifenden hessischen Erlasses zur 

Beschleunigung des Windenergieausbaus aus dem Jahr 2023.  

Eine Mindestwindgeschwindigkeit von 5,75 m/sec in 140 m Höhe kann zwar aufgrund 

neuerer Erkenntnisse als gegeben angenommen werden, wäre aber entsprechend den 

Anforderungen des LEP Hessen noch im konkreten Fall zu belegen.  

Der weiterhin dringend empfohlene 1000m-Abstand zu geschlossenen Wohnsiedlungs-

bereichen wird durch die geplante Sonderbaufläche eingehalten, auch zum 

mittelhessischen Bernsburg. 

Das Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft steht der zukünftigen Ausweisung als 

Windnutzungsgebiet zwar nicht entgegen, dessen Hintergrund als sog. avifaunistischer 

Schwerpunktraum und regional bedeutsames Brutgebiet deutet jedoch auf mögliche na-

turschutzfachliche Implikationen hin, die in den Verfahrensunterlagen abgearbeitet 

werden sollten. 

Weitere Ziele oder Grundsätze der Regional- und Landesplanung sind von der FNP-

Änderung nicht berührt.  

 

Außerdem wird empfohlen, die im Pkt. 7 der Begründung getroffene Darlegung, dass es 

sich bei dem dargestellten Windenergie-Gebiet um eines mit Rotor-out-Wirkung handeln 

soll, auch in den textlichen Darstellungen zu verankern.  

 

Abschließend sei jedoch darauf hingewiesen, dass mit Umsetzung der RED-III-Richtlinie 

in nationales Recht durch entsprechende Ergänzung im BauGB (§ 249c) zwingend sog. 

„Beschleunigungsgebiete“ im Rahmen entsprechender FNP-Änderungen zugunsten ei-

ner Windenergienutzung ausgewiesen werden müssen. Dies hat zur Folge, dass auf 











  
 
 
 
 
 

Seite 2 von 4 

 
 

3. Fachbereich 37 – Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen 

Zu der Bauleitplanung bestehen keine brandschutztechnischen Bedenken. 

4. Fachbereich 53 – Gesundheitswesen 

Die derzeit geplanten WEA-Standorte liegen zum Teil dicht an den Trinkwasserschutzgebiets-
zonen IIIb des WSG Triefbrunnen Wiera I sowie an dem geplanten WSG Tiefbrunnen Wiera II. 
Der genaue Eingriffsumfang durch die erforderliche Gründung der Masten und die resultierenden 
hydrogeologischen Auswirkungen sind im weiteren Genehmigungsverfahren mit den konkreten 
Anlageplanungen zu ermitteln und zu berücksichtigen. 

Darüber hinaus bestehen zu o. g. Bauleitplanung von Seiten der Arbeitsgruppe 53.3 „Öffentliche 
Hygiene“ keine Bedenken. 

5. Fachbereich 60 – Bauen und Umwelt 

a) AG 60.2 – Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde 

Aus baurechtlicher Sicht bestehen gegen die o.a. Maßnahme, hier: 31. Änderung des F-Plan 
„Windenergie“ der Gemeinde Willingshausen keine Bedenken. 

Wir verweisen auf die fachliche Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen. 

b) AG 60.3 – Umwelt 

Aus den von uns in der Bauleitplanung zu vertretenden Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege nehmen wir zu o.g. Maßnahmen wie folgt Stellung:  

1. Biotopschutz gemäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) 

Angrenzend an den Geltungsbereich befindet sich ein gesetzlich geschütztes Biotop. 
Im Naturschutzinformationssystem des Landes Hessen (NATUREG) ist hier der Bio-
toptyp „Auenwälder“ nach Hessischer Biotopkartierung (HB) verzeichnet. 

Dieser Gehölzbestand fällt nach § 30 Abs. 2 Nr.1 BNatSchG unter den gesetzlichen Bio-
topschutz. Gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG sind Handlungen, die zu einer Zerstörung oder 
einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung von gesetzlich geschützten Biotopen füh-
ren können, verboten. 

Laut den Planunterlagen (Stand: 09.07.2025, Planungsbüro AKP Stadtplanung und Ent-
wicklung, S. 18) ist von einer unmittelbaren Betroffenheit durch die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes jedoch nicht auszugehen, da sich das Biotop nicht im Geltungsbe-
reich befindet 

2. Artenschutz gemäß § 44 ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Seitens der Unteren Naturschutzbehörde kann aufgrund der unzureichenden Planreife 
zum jetzigen Zeitpunkt keine abschließende Stellungnahme bezüglich des Artenschutzes 
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abgegeben werden. Für eine abschließende Beurteilung der artenschutzrechtlichen An-
forderungen nach § 44 BNatSchG sind im Rahmen des nachgelagerten Baugenehmi-
gungsverfahrens die Planunterlagen durch eine detailliertere artenschutzrechtliche Prü-
fung zu ergänzen. Hierzu wird auf den Leitfaden zur artenschutzrechtlichen Prüfung in 
Hessen (Hrsg.: Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz) verwiesen. 

3. Europäisches Netz "Natura 2000" gemäß § 31 ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Das europäische Schutzgebietsnetz "Natura 2000" gemäß § 31 ff Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) wird zunächst durch die Änderung des Flächennutzungsplanes nicht 
beeinträchtigt. Im weiteren Genehmigungsverfahren der konkreten Standorte sind die 
Betroffenheiten der sich im Umkreis befindlichen Schutzgebiete – das FFH-Schutzgebiet 
„Maculinea-Schutzgebiet bei Neustadt“ und das Vogelschutzgebiet „Schwalmniederung 
bei Schwalmstadt“ – mit der Oberen Naturschutzbehörde abzustimmen. 

4. Lebensraumtypen gem. Anhang I der FFH – Richtlinie 

Angrenzend an den Geltungsbereich befindet sich ein gesetzlich geschützter Lebens-
raumtyp. Auenwälder zählen zu den in Anhang I der FFH-Richtlinie geschützten Lebens-
raumtypen (91E0). Gemäß § 33 Abs. 1 BNatSchG sind alle Veränderungen und Störun-
gen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung dieses Lebensraumtyps führen, unzuläs-
sig. 

5. Eingriffsregelung gem. § 1a Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 18 Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes als vorbereitenden Bauleitplan entste-
hen zunächst keine direkten Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes. Hierdurch ändert sich die planungs-
rechtliche Beurteilung der betroffenen Flächen.  

Für die entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft sind in den nachgelagerten Ge-
nehmigungsverfahren geeignete Kompensationsmaßnahmen festzuschreiben.  

Aus wasseraufsichtlicher Sicht bestehen gegen die o.a. 31. Änderung des F-Plan „Windener-
gie“ der Gemeinde Willingshausen keine Bedenken.  

6. Fachbereich 80 – Wirtschaftsförderung 

Gegen die o. a. Planung bestehen keine Bedenken. 

7. Fachbereich 83 – Landwirtschaft und Landentwicklung 

Der Änderungsbereich ist im derzeit rechtskräftigen Flächennutzungsplan als „Wald“ dargestellt. 
Aus diesem Grund werden aus landwirtschaftlicher Sicht weder Bedenken noch Anregungen 
vorgebracht. Wir empfehlen eine Beteiligung des zuständigen Forstamts durchzuführen. 














